
 

  

Stadt St.Gallen 

Geschäftsprüfungskommission 

 

 

  

 

 

 

 

Abänderungsantrag zu Handen des Stadtparlaments  

 

Parlamentssitzung vom: 29. Oktober 2024 

Vorlage Nr. 4149 

vom 

02. Juli 2024   

Nachtrag VIII zur Gemeindeordnung (SRS 111.1); Aktualisierung des 

städtischen Finanzrechts 

und 

Nachtrag IX zur Gemeindeordnung (SRS 111.1); Nachführung der Zu-

ständigkeit des Stadtrats sowie formelle Bereinigung  

 

Beratungen und Beschluss 

GPK vom: 
14. August 2024 / 04. September 2024 / 23. Oktober 2024  

 

 
Anträge 
 

Die Geschäftsprüfungskommission beantragt Ihnen folgende Anpassungen zum Nachtrag VIII: 

 

Vorlage Antrag neue Fassung Stadtrat  Abänderungsantrag GPK  

 

Art. 8 Abs. 1 Dem fakultativen Referendum unterstehen 

11. Beschlüsse über die Gewährung von 

Darlehen und die Übernahme von Beteiligun-

gen von über CHF 5'000'000, wenn sie hin-

sichtlich Sicherheit und Ertrag den allgemein 

anerkannten kaufmännischen Grundsätzen 

entsprechen; 

11. Beschlüsse über die Gewährung von Darle-

hen und die Übernahme von Beteiligungen von 

über CHF 3'000'000, wenn sie hinsichtlich Si-

cherheit und Ertrag den allgemein anerkannten 

kaufmännischen Grundsätzen entsprechen; 

 

Art. 33 Abs. 1: Das Stadtparlament beschliesst unter Vorbehalt des Referendums (Art. 7 und 

8) über: 

6. den Kauf von Grundstücken des Finanz-

vermögens mit einem Wert von über CHF 

2'000'000, wenn die Liegenschaften- und 

Baukommission dem Geschäft nicht zuge-

stimmt hat, sowie in jedem Fall von Grund-

stücken mit einem Wert von über CHF 

10'000'000; 

6. den Kauf von Grundstücken des Finanzver-

mögens mit einem Wert von über CHF 

10'000'000; 

7. den Verkauf von Grundstücken des Fi-

nanzvermögens mit einem Wert von über 

CHF 1'500'000, wenn die Liegenschaften- 

und Baukommission dem Geschäft nicht zu-

gestimmt hat, sowie in jedem Fall von 

7. den Verkauf von Grundstücken des Finanz-

vermögens mit einem Wert von über CHF 

500'000, wenn die Liegenschaften- und Bau-

kommission dem Geschäft nicht zugestimmt 

hat, sowie in jedem Fall von Grundstücken mit 

einem Wert von über CHF 5'000'000; 
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Grundstücken mit einem Wert von über CHF 

5'000'000 

 

9. die Gewährung von Darlehen und die 

Übernahme von Beteiligungen von über CHF 

1'500'000, wenn diese hinsichtlich Sicherheit 

und Ertrag den allgemein anerkannten kauf-

männischen Grundsätzen entsprechen 

9. die Gewährung von Darlehen und die Über-

nahme von Beteiligungen von über CHF 

750'000, wenn diese hinsichtlich Sicherheit und 

Ertrag den allgemein anerkannten kaufmänni-

schen Grundsätzen entsprechen 

 

Art. 42 Abs. 1: Der Stadtrat beschliesst ferner über: 

1. den Kauf von Grundstücken des Finanz-

vermögens mit einem Wert bis und mit CHF 

2'000‘000; ferner von Grundstücken mit ei-

nem Wert von über CHF 2'000‘000 bis und 

mit CHF 10'000'000, unter Vorbehalt der Zu-

stimmung durch die Liegenschaften- und 

Baukommission; 

1. den Kauf von Grundstücken des Finanzver-

mögens mit einem Wert bis und mit 

CHF 10'000'000 

 

2. den Verkauf von Grundstücken des Fi-

nanzvermögens mit einem Wert bis und mit 

CHF 1'500'000; ferner von Grundstücken mit 

einem Wert von über CHF 1'500'000 bis und 

mit CHF 5'000'000, unter Vorbehalt der Zu-

stimmung durch die Liegenschaften- und 

Baukommission 

2. den Verkauf von Grundstücken des Finanz-

vermögens mit einem Wert bis und mit CHF 

500'000; ferner von Grundstücken mit einem 

Wert von über CHF 500'000 bis und mit CHF 

5'000'000, unter Vorbehalt der Zustimmung 

durch die Liegenschaften- und Baukommission;  

 

4. die Gewährung von Darlehen und die 

Übernahme von Beteiligungen bis und mit 

CHF 1'500'000, wenn sie hinsichtlich Sicher-

heit und Ertrag den allgemein anerkannten 

kaufmännischen Grundsätzen entsprechen; 

4. die Gewährung von Darlehen und die Über-

nahme von Beteiligungen bis und mit CHF 

750'000, wenn sie hinsichtlich Sicherheit und 

Ertrag den allgemein anerkannten kaufmänni-

schen Grundsätzen entsprechen; 
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Anträge 
 

 

Die Geschäftsprüfungskommission beantragt Ihnen folgende Anpassungen zum Nachtrag IX: 

 

Vorlage Antrag neue Fassung Stadtrat  Abänderungsanträge der GPK  

 

Art. 21 Organisation, 1. Präsidium  
1 Das Präsidium besteht aus: 

1. Präsidentin oder Präsident  

2. Vizepräsident oder Vizepräsidentin  

3. Drei Stimmenzählerinnen oder Stimmen-

zähler 

4. Fraktionspräsidentinnen oder Fraktions-

präsidenten  

 

1 Das Präsidium besteht aus: 

1. Präsidentin oder Präsident  

2. Vizepräsident oder Vizepräsidentin  

3. Drei Stimmenzählerinnen oder Stimmen-

zähler 

4. Fraktionspräsidentinnen oder Fraktionsprä-

sidenten; Co-Präsidiums-Modelle sind 

möglich. 

 

Art. 31 Zuständigkeit; 1. Wahlen   
1 Das Stadtparlament wählt:  

(…) 

6 auf Vorschlag des Stadtrats die Stadt-

schreiberin oder den Stadtschreiber und 

die Leitung der Finanzkontrolle  

(….)  

1 Das Stadtparlament wählt:  

(…) 

6  auf Vorschlag des Stadtrats die Leitung 

der Stadtkanzlei und der Finanzkontrolle; 

Co-Leitungs-Modelle sind möglich. 

(…) 

 

 

St.Gallen, 23. Oktober 2024 Im Namen der Geschäftsprüfungskommission 

 

 

 Der Präsident: Die Sekretärin: 

 Andreas Dudli Petra Rüttimann 


